




Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 314 
- Raiffeisenstraße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 18.10.1985 Es gilt die BauNVO 1977 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Gewerbegebiet 

Im 3-geschossigen Teil des Gewerbegebietes an der Raiffeisenstraße sind die in § 8 (3) 
BauNVO vorgesehenen Ausnahmen gemäß § 1 (6) 2 BauNVO allgemein zulässig. Die in § 8 (2) 
1 und 3 BauNVO vorgesehenen Nutzungen sind gemäß § 1 (5) und (8) BauNVO nicht zulässig. 

Im 2-geschossigen Teil des Gewerbegebietes ist die in § 8 (2) 3 BauNVO vorgesehene Nutzung 
gemäß § 1 (5) und (8) BauNVO nicht zulässig. Die in § 8 (3) 2 BauNVO vorgesehenen Aus-
nahmen werden gemäß § 1 (6) 2 BauNVO allgemein zulässig. 

Zum Schutz des angrenzenden geplanten Wohngebietes wird das Gewerbegebiet gemäß  
§ 1 (4) BauNVO wie folgt gegliedert: 

1. Zwischen der Raiffeisenstraße und der Abstandslinie 100 m vom Wohngebiet sind nur Be-
triebe und Anlagen der Abstandsklasse VIII des Abstandserlasses des Ministers für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen vom 9.7.1982 (MBI NW 1982 S.1376 / SMBI 
NW 280) und Betriebe und Anlagen ähnlichen Störgrades zulässig. 
* 
Ausnahmsweise sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VII zulässig, wenn der an-
siedlungswillige Betrieb die Einhaltung entsprechend niedriger Emissionswerte nachweist. 

2. * Westlich der Abstandslinie 100 m vom Wohngebiet sind Betriebe und Anlagen der Ab-
standsklasse VIII des o.g. Abstandserlasses ausnahmsweise zulässig, wenn ihre Emissi-
onswerte denen der sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe gemäß § 4 (3) 2 BauNVO 
entsprechen. 

Die im Plan ausgewiesene Stellplatzfläche ist gemäß § 9 (1) 25 BBauG zu begrünen: Es ist ein 
heimischer Laubbaum pro 6 Stellplätze zu pflanzen und dauernd zu unterhalten. 

Um das Gewerbegebiet und die Stellplatzfläche (siehe Planzeichnung) sind gemäß § 9 (1) 25 
BBauG heimische Laubgehölze und Strauchgruppen anzupflanzen: Auf 100 m Grundstücks-
länge sind mindestens 15 Stück Bäume mit einem Mindeststammumfang von 18-20 cm und 
baumartige Gehölze, mindestens 2,00-2,50 m hoch in lockerer Gruppierung zu pflanzen. Auf 
der gesamten Länge der festgesetzten Fläche für Pflanzgebote sind Sträucher in der Größe von 
80-120 cm mit einem Pflanzabstand von ca. 1,20-1,50 m je nach Art der Gehölze zu pflanzen. 

Nebenanlagen gemäß § 14 (1) BauNVO sowie Garagen und Stellplätze sind nur innerhalb der 
überbaubaren Fläche zulässig; Stellplätze sind auch auf der hierfür ausgewiesenen Fläche zu-
lässig. 

Gemäß § 9 (1) 16 und 24 BBauG wird zum Schutz des Grundwassers vorgeschrieben, sämtli-
che Flächen, die von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren befahren werden, wasserun-
durchlässig zu erstellen und zu entwässern. 

Es wird empfohlen, die Dachwässer zu versickern. 

1.2 Wohngebiet 

Die Ausnahmen der §§ 3 (3) und 4 (3) BauNVO werden gemäß § 1 (6) 1 BauNVO nicht Be-
standteil des Bebauungsplanes. 



In den reinen Wohngebieten mit 1- und 2-geschossiger Bebauung sind nur Wohngebäude mit 
nicht mehr als 2 Wohnungen zulässig (§ 3 (4) BauNVO). 

Die Stellplätze und Garagenvorplätze sind aufgrund § 9 (1) 16 und 24 BBauG wasserundurch-
lässig zu erstellen und zu entwässern. 

Es wird empfohlen, die Dachwässer zu versickern. 

Nebenanlagen gemäß § 14 (1) BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig. 
Ausgenommen sind Mülltonnenstandplätze in Verbindung mit Einfriedigungen. 

Garagen sind nur auf den hierfür besonders ausgewiesenen Flächen oder innerhalb der über-
baubaren Fläche zulässig. 

2. Gestalterische Festsetzungen 

Um ein gestalterisch und städtebaulich befriedigendes Gesamtbild zu erzielen, werden aufgrund 
§ 103 (3) der Landesbauordnung (BauO NW) vom 27.1.1970 (GV NW, S. 96), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 18.5.1982 (GV NW, S. 248) in Verbindung mit § 9 (4) BBauG und § 5 der 
Verordnung zur Durchführung des Bundesbaugesetzes vom 24.11.1982 (GV NW 1982, S. 753) 
die bauordnungsrechtlichen (gestalterischen) Festsetzungen in der Planzeichnung und im fol-
genden Text Bestandteil des Bebauungsplanes: 

2.1 Gewerbegebiet 

Außenwände  

Sämtliche Außenwände sind als Massivwände oder als Skelettbauweise mit Verblendung der 
Ausfachung auszuführen; eine Ausfachung mit Fertigbauteilen ist zulässig. 

Dächer  

Es sind Flach-, Pult- oder Satteldächer zulässig. Für Produktionsstätten sind auch Sheddächer 
möglich. Die Eindeckung von Pult- und Satteldächer mit Dachpappe ist unzulässig, Flachdächer 
sind zu bekiesen. 

E in f r ied igungen  

Einfriedigungen müssen von der Straßenbegrenzungslinie mind. 3,00 m entfernt sein. Sie sind 
bis zu 2,00 m Höhe zulässig. 

2.2 Wohngebiet 

Außenwände  

Die Außenwände sind als Ziegelfassaden rot bis braun auszuführen. Einzelne Fassadenteile in 
Holz, Putz, Schiefer oder Beton sind zulässig, sofern sie in der Fassade nicht dominieren. 

Höhen lage  der  bau l i chen  An lagen  

Ein Sockel ist bis zu einer Höhe von 0,30 m, gemessen von der zugehörigen öffentlichen 
Erschließungsanlage, zulässig. Drempel sind nur bei Einzelhäusern bis 0,60 m zulässig. In den 
1- und 2-geschossigen reinen Wohngebieten darf die Firsthöhe 9,00 m, gemessen von der zu-
gehörigen öffentlichen Erschließungsanlage, nicht überschreiten. 

Dächer  

Als Sonderform des Satteldaches sind auch in der Höhe gegeneinander versetzte Pultdächer 
möglich. Die im Plan eingetragene Dachneigung gilt nur für die Hauptgebäude. Die Hauptfirst-
richtung muß parallel zur zugehörigen öffentlichen Erschließungsanlage verlaufen. 

Für die Gebäude, die entlang des öffentlichen Grünzuges errichtet werden, ist die Hauptfirst-
richtung senkrecht zur zugehörigen öffentlichen Erschließungsanlage vorgeschrieben. 



Ausnahmen von der vorgeschriebenen Firstrichtung sind nur gruppenweise (mind. 3 Gebäude) 
zulässig. 

Als Material zur Dacheindeckung sind Pfannen, rot bis braun, zu verwenden. 

Dachaufbauten sind nur in Form von Einzelgauben max. 1,50 m breit zulässig. Dacheinschnitte 
sind nur in der zugehörigen öffentlichen Erschließungsanlage abgewandten Dachfläche bis zu 
2,50 m Breite zulässig. 

Garagen  

Die Garagen im Bauwich sind in den Hauptbaukörper zu integrieren (gleiche Materialien und 
Farben, gleiche Dachform). 

Freistehende Garagen und Garagengruppen sind mit Ziegelfassade rot bis braun mit einem 
Pultdach, gruppenweise einheitlich, zu errichten. Die Dachneigung beträgt 15°. Der First ver-
läuft parallel zur Erschließungsanlage. Die Traufhöhe an der Garagenrückseite beträgt 1,80 m. 
Der sich ergebende Drempel oberhalb des Garagentores ist mit offenporig behandeltem dunk-
lem Holz senkrecht zu verbrettern. 

Die Tiefgarage ist mit Rasen und Strauchgruppen vollständig zu begrünen. 

E in f r ied igungen  

Die in der Planzeichnung als „Art der Einfriedigung" gekennzeichneten Flächen sind nur mit 
einem Rasenkantstein einzufassen. 

Sonstige straßenseitige Einfriedigungen sind bis zu 0,80 m hoch als Holzzaun mit senkrechter 
Lattung, Mauer oder Hecke zulässig. 

Entlang der seitlichen und hinteren Grundstücksgrenzen sind Hecken oder Maschendrahtzäune 
max. 0,80 m hoch zulässig. 

Terrassentrennwände sind im gleichen Material wie die Außenwände des Wohnhauses oder in 
Holz max. 3,00 m lang und 2,00 m hoch zulässig. 

Mü l l t onnens tandp lä tze  

Die Mülltonnenstandplätze sind in den Baukörper oder in die Einfriedigung einzubeziehen. Frei-
stehende Mülltonnenschränke sind nicht zulässig. 

3. Vermerk 

Das Plangebiet liegt im Bereich der geplanten Wasserschutzzone Illa der Wassergewinnungs-
anlage Allerheiligen /Norf. 

4. * Hinweis 

Die Bestimmungen des § 46 Abs. 1 Landesforstgesetz sind zu beachten, wonach im Wald oder 
in einem Abstand von weniger als 100m vom Waldrand bauliche oder sonstige Anlagen, mit de-
nen die Einrichtung oder der Betrieb einer Feuerstelle verbunden ist, nur mit Genehmigung der 
Forstbehörde errichtet werden dürfen. 

* Die aufgrund des Ratsbeschlusses vom 07.09.1984 geänderten Festsetzungen, wurden in 
den Text eingearbeitet. 
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